
 

 

 

Landessozialgericht 

Niedersachsen-Bremen 

 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

L 16 KR 113/21 

S 3 KR 104/20 Sozialgericht Osnabrück 

 

In dem Rechtsstreit 

A. 

– Klägerin und Berufungsklägerin – 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwältin B. 

gegen 

BARMER, 

vertreten durch den Vorstand, 

C. 

– Beklagte und Berufungsbeklagte – 

hat der 16. Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen ohne mündliche Verhand-

lung am 23. Dezember 2021 in Celle durch den Richter am Landessozialgericht D. als Bericht-

erstatter für Recht erkannt: 

Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Osnabrück vom 14. 

Januar 2021 wird zurückgewiesen. 

Kosten sind nicht zu erstatten. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Tatbestand 

Die Beteiligten streiten um die Gewährung von Nahrungsergänzungsmitteln. 

Die im Jahre 1971 geborene Klägerin ist bei der Beklagten gesetzlich krankenversichert. Bei ihr 

bestehen unter anderem eine Histaminintoleranz, diverse Allergien und psychische Leiden.  

Mit Schreiben vom 1. Januar 2020 begehrte die Klägerin gegenüber der Beklagten die Kosten-

übernahme für Daosin-Kapseln. Sie überreichte hierzu Unterlagen der behandelnden Ärzte und 

führte aus, dass sie selbst mit Einnahme von Daosin-Kapseln vor einer Mahlzeit durch zu viel 

Histamin schlimme Vergiftungen bekomme wie Herzrasen, Übelkeit, Schwellungen, Muskel-

schmerzen, Bauchschmerzen, Schwitzen, flush etc. Mit der Einnahme von Daosin-Kapseln lie-

ßen sich die Symptome stark eingrenzen. Sie sei sehr krank, da ihr das zum Histaminabbau 

wichtige Enzym Diaminoxidase fehle. Hinzu käme viele andere Grunderkrankungen, ua chroni-

sche Erschöpfung und chronische Schmerzen. Sie sei in ihrem Leben stark eingeschränkt und 

könne fast keine Nahrung vertragen.  

Die Beklagte beauftragte sodann den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) 

mit der sozialmedizinischen Begutachtung. Dieser führte am 14. Januar 2020 durch Dr E. aus, 

das Daosin ein Nahrungsergänzungsmittel sei, dass das körpereigene Enzym Diaminoxidase 

unterstützen solle. Dadurch sollten systemische Histaminauswirkungen nach Aufnahme hista-

minhaltiger Nahrung vermindert werden. Als freiverkäufliches Nahrungsergänzungsmittel sei 

das Produkt prinzipiell nicht geeignet, zulasten der Krankenkasse abgerechnet zu werden. 

Mit Bescheid vom 17. Januar 2020 führte die Beklagte aus, dass die Kosten für das Präparat 

Daosin nicht übernommen werden könnten. Bei dem Präparat handele es sich um ein Nah-

rungsergänzungsmittel. Im Gegensatz zu Arzneimitteln seien Nahrungsergänzungsmittel 

grundsätzlich keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Aus rechtlicher Sicht seien 

es Lebensmittel, die dafür bestimmt seien, die Ernährung zu ergänzen. Im Gegensatz zu Arz-

neimitteln müssten sie kein Zulassungsverfahren durchlaufen. In den Arzneimittelrichtlinien 

seien Nahrungsergänzungsmittel von der Versorgung durch die gesetzliche Krankkasse aus-

geschlossen. 

Die Klägerin erhob Widerspruch und trug vor, dass sie ohne das Präparat Daosin keine Nahrung 

zu sich nehmen könne. In ihrem Falle sei das Präparat medizinisch unabdingbar, da es auch 

keine Therapien für sie gebe. Sie bitte dringend um die Übernahme der Kosten, da Daosin einen 

sehr hohen Preis habe. Ferner überreichte sie ärztliche Unterlagen, wonach das Präparat in 

ihrem Fall dauerhaft notwendig sei. 



 

  Seite 3/9 

Mit Widerspruchsbescheid vom 4. März 2020 wies die Beklagte den Widerspruch als unbegrün-

det zurück. Bei dem Präparat Daosin handele es sich nicht um ein Arzneimittel, sondern um ein 

Lebensmittel (Nahrungsergänzungsmittel). Die in der Arzneimittelrichtlinie zugelassenen Aus-

nahmen lägen nicht vor. Eine Beteiligung für die Aufwendungen an dem Präparat könne daher 

nicht erfolgen. 

Hiergegen hat die Klägerin Klage vor dem Sozialgericht (SG) Osnabrück erhoben. Sie leide 

unter einer immens ausgeprägten Lebensmittelunverträglichkeit aufgrund exogen zugeführten 

Histamins. Die Beklagte habe den Gesundheitszustand der Klägerin verkannt. Ohne die Ein-

nahme von Daosin könne sie nicht ausreichend Lebensmittel bei sich behalten. Sie scheide 

diese aus, ohne die erforderlichen Nährstoffe, Kalorien und Vitamine aufgenommen zu haben. 

Ihr Körper werde damit nicht ausreichend versorgt. Im Rahmen der Genehmigungsprüfung 

habe ihr Gesundheitszustand überhaupt keine Berücksichtigung gefunden. Auch der MDK habe 

diese Umstände verkannt und aufgrund bloßer Aktenlage entschieden. 

Mit Gerichtsbescheid vom 14. Januar 2021 hat das SG die Klage abgewiesen. Es fehle an der 

Arzneimitteleigenschaft des Präparates Daosin, so dass ein Anspruch gegenüber der Beklagten 

von vornherein entfalle. Es sei rechtlich unerheblich, dass hierdurch die Histaminintoleranz zu-

mindest teilweise kompensiert werden könne und damit die Nahrungsaufnahme erträglich 

werde. Diese Umstände könnten keine Berücksichtigung finden. 

Gegen den am 2. März 2021 zugestellten Gerichtsbescheid hat die Klägerin am 16. März 2021 

Berufung bei dem Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen eingelegt. Sie wiederholt 

und vertieft ihr vorangegangenes Vorbringen. Es werde lediglich auf die rechtlichen Grundlagen 

Bezug genommen ohne dabei den Einzelfall zu überprüfen. Tatsächlich habe sie einen An-

spruch auf die Versorgung mit Daosin, da dieses Nahrungsergänzungsmittel notwendig und 

geeignet sei, Lebensmittelunverträglichkeiten zu heilen bzw mindestens die Verschlimmerung 

zu verhüten und deutlich zu lindern. Der Gesamtumstand habe auch im erstinstanzlichen Ver-

fahren überhaupt keine Berücksichtigung gefunden. Sie sei unzureichend medizinisch versorgt. 

Auch dieser Umstand sei insgesamt nicht berücksichtigt worden. Eine alternative Behandlung 

stehe nicht zur Verfügung. Hierzu überreicht sie medizinische Unterlagen, die ihr Begehren 

stützen. 

 

Die Klägerin beantragt,  

 den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Osnabrück vom 14. Januar 2021 sowie 
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den Bescheid der Beklagten vom 17. Januar 2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheides 

vom 4. März 2020 aufzuheben 

die Beklagte zu verpflichten, die Kosten für das Nahrungsergänzungsmittel Daosin zu über-

nehmen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 die Berufung zurückzuweisen. 

 

Sie hält die angefochtene Entscheidung für zutreffend und schließt sich den dort genannten 

Gründen an. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes und wegen des weiteren Vor-

bringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Prozessakte und den Inhalt der Verwaltungsakte 

der Beklagten Bezug genommen, die der Entscheidung zugrunde gelegen haben.  

 

Entscheidungsgründe 

 

Gemäß §§ 124 Abs 2, 155 Abse 1, 3, 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) konnte das Gericht durch 

den Berichterstatter als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Betei-

ligten sich mit diesem Verfahren einverstanden erklärt haben. 

Die Berufung ist form- und fristgemäß erhoben worden und auch im Übrigen zulässig. 

Sie ist jedoch nicht begründet. Der Gerichtsbescheid des SG Osnabrück vom 14. Januar 2021 

sowie der Bescheid der Beklagten vom 17. Januar 2020 in Gestalt des Widerspruchsbeschei-

des vom 4. März 2020 sind rechtmäßig und halten der rechtlichen Überprüfung stand. Die Klä-

gerin hat keinen Anspruch auf Kostenübernahme für das Nahrungsergänzungsmittel Daosin. 

Versicherte haben nach § 27 Abs 1 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) Anspruch auf 

Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre 

Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehand-
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lung umfasst neben der ärztlichen Behandlung auch die Versorgung der Versicherten mit Arz-

nei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln (§ 27 Abs 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V). Nach § 31 Abs 1 Satz 1 

SGB V haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln, so-

weit die Arzneimittel nicht nach § 34 oder durch Richtlinien nach § 92 Abs 1 Satz 2 Nr 6 SGB V 

ausgeschlossen sind. Der GBA hat in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr 6 SGB V 

festzulegen, in welchen medizinisch notwendigen Fällen Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, 

die als Medizinprodukte nach § 3 Nr 1 oder Nr 2 des Gesetzes über Medizinprodukte (MPG) 

zur Anwendung am oder im menschlichen Körper bestimmt sind, ausnahmsweise in die Arznei-

mittelversorgung einbezogen werden. Die mit Wirkung zum 1. Juli 1997 wirksam gewordene 

Festschreibung der Apothekenpflicht grenzt den Kreis der leistungsfähigen Arzneimittel bereits 

ein. Seit 2004 gehört zudem die Verschreibungspflichtigkeit zu den grundsätzlichen Anspruchs-

voraussetzungen auf Versorgung mit Arzneimitteln. Als Ausnahme von der Ausnahme legt der 

GBA in der sog. OTC-Liste nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel fest, die im Rahmen der 

gKV zu erbringen sind. Nach § 12 Abs 6 Arzneimittel-Richtlinie kann der behandelnde Arzt etwa 

für bestimmte Indikationsgebiete bei schwerwiegenden Erkrankungen auch Arzneimittel der 

Anthroposophie und Homöopathie verordnen, sofern die Anwendung dieser Arzneimittel für 

diese Indikationsgebiete und Anwendungsvoraussetzungen nach dem Erkenntnisstand als 

Therapiestandard in der jeweiligen Therapierichtung angezeigt ist. 

 

Bei dem Präparat Daosin handelt es sich um ein Lebensmittel in Form eines Nahrungsergän-

zungsmittels. Denn nach der Arzneimittel-Richtlinie sind Lebensmittel, Nahrungsergänzungs-

mittel, so genannte Krankenkost und diätetische Lebensmittel einschließlich Produkte für Säug-

linge oder Kleinkinder von der Versorgung nach den gesetzlichen Vorgaben ausgeschlossen. 

Dies gilt nicht für Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate, Elementardiäten und Sonder-

nahrung, soweit sie nach den Bestimmungen dieser Richtlinien in medizinisch notwendigen 

Fällen ausnahmsweise verordnungsfähig sind. 

 

Ein Präparat ist den vorgenannten Vorschriften der Arzneimittelrichtlinie zuzuordnen, wenn es 

sich um ein Lebensmittel im Sinne des § 2 Abs 2 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Fut-

termittelgesetzbuch (LFGB) handelt. Lebensmittel sind auch Diätetische Lebensmittel, die für 

eine besondere Ernährung bestimmt sind. Lebensmittel sind für eine besondere Ernährung be-

stimmt, wenn sie 

 

1. den besonderen Ernährungserfordernissen folgender Verbrauchergruppen entsprechen: 

 

a. bestimmter Gruppen von Personen, deren Verdauungs- oder Resorptionsprozess o-

der Stoffwechsel gestört ist oder 
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b. bestimmter Gruppen von Personen, die sich in besonderen physiologischen Umstän-

den befinden und deshalb einen besonderen Nutzen aus der kontrollierten Aufnahme 

bestimmter in der Nahrung enthaltener Stoffe ziehen können, 

 oder 

 

 c. gesunder Säuglinge oder Kleinkinder, 

 

2. sich für den angegebenen Ernährungszweck eignen und mit dem Hinweis darauf in den Ver-

kehr gebracht werden, dass sie für diesen Zweck geeignet sind, und 

 

3. sich auf Grund ihrer besonderen Zusammensetzung oder des besonderen Verfahrens ihrer 

Herstellung deutlich von den Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrsunterscheiden (§ 1 Abs 

1 und 2 der Verordnung über diätetische Lebensmittel – DiätV). 

 

Die normativen Voraussetzungen einer Kostenübernahme sind vorliegend nicht gegeben. Dies 

wird von der Klägerin auch nicht in Abrede gestellt. Sie vertritt lediglich die Auffassung, dass 

aufgrund der bei ihr vorliegenden Individualumstände eine abweichende Beurteilung des Ein-

zelfalles geboten sei. Hierbei verkennt sie jedoch, dass nach den rechtlichen Voraussetzungen 

eine solche Individualprüfung gerade nicht vorgesehen ist. Dabei spielt es auch keine Rolle, 

dass das begehrte Präparat kostenintensiv ist und bei der Klägerin zu wirtschaftlichen Belas-

tungen führt. Das Gericht kann die Lage der Klägerin in gesundheitlicher und finanzieller Hin-

sicht zwar gut nachvollziehen. Gleichwohl wird ein Nahrungsergänzungsmittel durch einen ho-

hen Preis oder eine besondere persönliche Bedarfslage nicht zum Arzneimittel. Mithin kann die 

Berufung keinen Erfolg haben. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 103 SGG. 

 

Ein gesetzlicher rund zur Zulassung der Revision ist nicht gegeben (§ 160 Abs 2 SGG). 
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Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

I. Rechtsmittelbelehrung 

Diese Entscheidung kann nur dann mit der Revision angefochten werden, wenn sie nachträg-
lich vom Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der 
Revision durch das Landessozialgericht mit der Beschwerde angefochten werden.  

 
Die Beschwerde ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevoll-
mächtigten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder in 
elektronischer Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Rechtsanwälte, Behörden oder ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse müssen ab 1. Januar 2022 die Be-
schwerde als elektronisches Dokument übermitteln (§ 65d Satz 1 Sozialgerichtsgesetz - 
SGG). Die Beschwerde muss bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht einge-
gangen sein und die angefochtene Entscheidung bezeichnen.  

 
Anschriften: 
bei Brief und Postkarte bei Eilbrief, Telegramm, Paket und Päckchen 
34114 Kassel   Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel 
Telefax-Nummer:  
0561-3107475 

 
Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, 
das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und  

 

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder  

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 

gem. § 65a Abs. 4 SGG eingereicht wird.  

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen 
Fassung. Informationen hierzu können über das Internetportal des Bundessozialgerichts 
(www.bsg.bund.de) abgerufen werden.  

 
Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 

1. Rechtsanwälte, 

2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit-

gliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum 

Richteramt besitzen, 

3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 

Zwecksetzung für ihre Mitglieder, 

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 
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5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse sol-

cher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse 

mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessen-

vertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen 

Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die 

unter Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkrei-

ses die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder, 

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in 

den Nrn. 3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person 

ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ih-

rer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Aus-

richtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die 

Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richter-
amt handeln.  

 
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegever-
sicherungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richter-
amt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach 
Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.  

 
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von ei-
nem zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begrün-
den. Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 
müssen ab 1. Januar 2022 die Begründung als elektronisches Dokument übermitteln (§ 65d 
Satz 1 SGG). 

 
In der Begründung muss dargelegt werden, dass 

- die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

- die Entscheidung von einer zu bezeichnenden Entscheidung des Bundessozialge-

richts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 

Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- ein zu bezeichnender Verfahrensmangel vorliegt, auf dem die angefochtene Ent-

scheidung beruhen kann. 

Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 SGG nicht und 
eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt werden, soweit das Landessozialgericht einem 
Beweisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.  

II. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

Für das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter 
Prozesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen. 

 



 

  Seite 9/9 

Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialge-
richt schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäfts-
stelle zu Protokoll zu erklären. Rechtsanwälte, Behörden oder juristische Personen des öffent-
lichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse müssen ab 1. Januar 2022 den Antrag als elektronisches Dokument 
übermitteln (§ 65d Satz 1 SGG).  

 
Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entspre-
chende Belege beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene 
Vordruck zu benutzen. Der Vordruck ist kostenfrei bei allen Gerichten erhältlich. Er kann 
auch über das Internetportal des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) heruntergeladen 
und ausgedruckt werden.  

 
Falls die Beschwerde nicht schon durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten einge-
legt ist, müssen der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung über die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der Frist für die 
Einlegung der Beschwerde beim Bundessozialgericht eingegangen sein. Ist dem Beteiligten 
Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen Rechtsanwalt zu 
wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechtsanwalt vom Bun-
dessozialgericht ausgewählt. 

III. Ergänzende Hinweise 

Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um zwei weitere 
Abschriften. Dies gilt nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs.  
 

D. 
 


